
Bußgeldkatalog... 
 
   ... für ein sauberes St. Wendel 
 
 
 
  10,00 EUR  für das Wegwerfen, Liegenlassen von nichtscharfkantigen 
   Kleinabfällen, wie z.B. Zigarettenkippen, Einwickelpapiere, 
   Handzettel oder Papiertaschentücher 
 
  20,00 EUR  für das Wegwerfen, Liegenlassen von scharfkantigen oder 
   splitterbaren Kleinabfällen, wie z.B. Flaschen oder Dosen 
 
  30,00 EUR  stärkere oder schwer entfernbare Verunreinigungen, wie 
   z.B. ausgeleerte Aschenbecher, Essensreste oder Kaugummis 
 
  30,00 EUR  Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien, wie z.B.  
   Hundekot 
 
  50,00 EUR  Verunreinigung durch kleine Mengen von Fäkalien, wie z.B.  
   Hundekot an Orten, an denen besondere Beeinträchtigungen 
   auftreten, insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen oder 
   Schulhöfen 
 
  50,00 EUR  Verunreinigung durch größere Mengen von Fäkalien, wie z.B.  
   Pferdekot 
 
  75,00 EUR  für das Wegwerfen, Liegenlassen oder Ablagern von Gegen- 

ständen des Sperrmülls, soweit es sich um Einzelstücke klei- 
neren Umfanges handelt, wie z.B. Radio, Fernseher, Küchen- 
maschine, etc. 

 
100,00 EUR  für das Wegwerfen, Liegenlassen oder Ablagern von Gegen- 

ständen des Sperrmülls, soweit es sich um mehrere Einzel- 
stücke kleineren Umfanges handelt 

 
100,00 EUR  für das Wegwerfen, Liegenlassen oder Ablagern von Gegen- 

ständen des Sperrmülls, soweit es sich um Einzelstücke grös- 
seren Umfanges handelt, wie z.B. Waschmaschine, Kühl- 
schrank, Möbel, etc. 

 
200,00 EUR  für das Wegwerfen, Liegenlassen oder Ablagern von Gegen- 

ständen des Sperrmülls, soweit es sich um mehrere Einzel- 
stücke grösseren Umfanges handelt 


